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Anhang 1 

Häusliches und kommunales Abwasser 

A Anwendungsbereich 

Dieser Anhang gilt für Abwasser, 
1. das im Wesentlichen aus Haushaltungen oder ähnlichen Einrichtungen wie Gemeinschaftsunterkünften, 

Hotels, Gaststätten, Campingplätzen, Krankenhäusern, Bürogebäuden stammt (häusliches Abwasser) 
oder aus Anlagen stammt, die anderen als den genannten Zwecken dienen, sofern es häuslichem Ab-
wasser entspricht, 

2. das in Kanalisationen gesammelt wird und im Wesentlichen aus den in Nummer 1 genannten Einrich-
tungen und Anlagen sowie aus Anlagen stammt, die gewerblichen oder landwirtschaftlichen Zwecken 
dienen, sofern die Schädlichkeit dieses Abwassers mittels biologischer Verfahren mit gleichem Erfolg 
wie bei häuslichem Abwasser verringert werden kann (kommunales Abwasser), oder 

3. das in einer Flusskläranlage behandelt wird und nach seiner Herkunft den Nummern 1 oder 2 entspricht. 
 
 

B Allgemeine Anforderungen 

(1) § 3 Absatz 1 findet keine Anwendung. 
 
(2) Abwasseranlagen sollen so errichtet, betrieben und benutzt werden, dass eine energieeffiziente Betriebs-
weise ermöglicht wird. Die bei der Abwasserbeseitigung entstehenden Energiepotenziale sind, soweit tech-
nisch möglich und wirtschaftlich vertretbar, zu nutzen. 
 
 

C Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle 

(1) An das Abwasser für die Einleitungsstelle in das Gewässer werden folgende Anforderungen gestellt: 

Proben nach Größenklassen der 
Abwasserbehandlungsanlagen 

Chemischer 
Sauerstoff-

bedarf  
(CSB) 

Biochemischer 
Sauerstoff-
bedarf in 
5 Tagen  
(BSB5) 

Ammonium-
stickstoff  
(NH4-N) 

 

Stickstoff, ge-
samt, als 

Summe von 
Ammonium-, 

Nitrit- und  
Nitratstickstoff  

(Nges)  

Phosphor  
gesamt 
(Pges)  

 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

 Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe 

Größenklasse 1 
kleiner als 60 kg/d BSB5, (roh) 

 
150 

 
40 

 
- 

 
- 

 
- 

Größenklasse 2 
60, bis 300 kg/d BSB5 (roh) 

 
110 

 
25 

 
- 

 
- 

 
- 

Größenklasse 3 
größer als 300 bis 600 kg/d 
BSB5 (roh) 

 
 

90 

 
 

20 

 
 

10 

 
 
- 

 
 
- 

Größenklasse 4 
größer als 600 bis 6 000 kg/d 
BSB5 (roh) 

 
 

90 

 
 

20 

 
 

10 

 
 

18 

 
 

2 

Größenklasse 5 
größer als 6000 kg/d BSB5 (roh) 

 
75 

 
15 

 
10 

 
13 

 
1 

*) 

*) Bei Kleineinleitungen im Sinne des § 8 in Verbindung mit § 9 Absatz 2 Satz 2 des Abwasserabgabengesetzes kann an Stelle einer 
qualifizierten Stichprobe oder einer 2-Stunden-Mischprobe auch eine Stichprobe genommen werden. 
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Die Anforderungen gelten für Ammoniumstickstoff und Stickstoff, gesamt, bei einer Abwassertemperatur von 
12 °C und größer im Ablauf des biologischen Reaktors der Abwasserbehandlungsanlage. An die Stelle von 
12 °C kann auch die zeitliche Begrenzung vom 1. Mai bis 31. Oktober treten. In der wasserrechtlichen Zulas-
sung kann für Stickstoff, gesamt, eine höhere Konzentration bis zu 25 mg/l zugelassen werden, wenn die 
Verminderung der Gesamtstickstofffracht mindestens 70 Prozent beträgt. Die Verminderung bezieht sich auf 
das Verhältnis der Stickstofffracht im Zulauf zu derjenigen im Ablauf in einem repräsentativen Zeitraum, der 
24 Stunden nicht überschreiten soll. Für die Fracht im Zulauf ist die Summe aus organischem und anorgani-
schem Stickstoff zugrunde zu legen. 
 
(2) Die Zuordnung eines Einleiters in eine der in Absatz 1, festgelegten Größenklassen richtet sich nach den 
Bemessungswerten der Abwasserbehandlungsanlage, wobei die BSB5-Fracht des unbehandelten Schmutz-
wassers - BSB5 (roh) - zugrunde gelegt wird. In den Fällen, In denen als Bemessungswert für eine Abwas-
serbehandlungsanlage allein der BSB5-Wert des sedimentierten Schmutzwassers zugrunde gelegt ist, sind 
folgende Werte für die Einstufung maßgebend:  

Größenklasse 1 kleiner als 40 kg/d BSB5 (sed.) 
Größenklasse 2 40 bis 200 kg/d BSB5 (sed.) 
Größenklasse 3 größer als 200 kg/d bis 400 kg/d BSB5 (sed.) 
Größenklasse 4 größer als 400 bis 4000 kg/d BSB5 (sed.) 
Größenklasse 5 größer als 4 000 kg/d BSB5 (sed.). 

 

(3) Ist bei Teichanlagen, die für eine Aufenthaltszeit von 24 Stunden und mehr bemessen sind, eine Probe 
durch Algen deutlich gefärbt, so sind der CSB und BSB5 von der algenfreien Probe zu bestimmen. In diesem 
Fall verringern sich die in Absatz 1 festgelegten Werte beim CSB um 15 mg/l und bei BSB5 um 5 mg/l. 
 
(4) Die Anforderungen nach Absatz 1 für die Größenklasse 1 gelten bei Kleineinleitungen im Sinne des § 8 in 
Verbindung mit § 9 Abs. 2 Satz 2 des Abwasserabgabengesetzes als eingehalten, wenn eine durch allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung oder sonst nach Landesrecht zugelassene Abwasserbehandlungsanlage 
nach Maßgabe der Zulassung eingebaut und betrieben wird. In der Zulassung müssen die für eine ord-
nungsgemäße, an den Anforderungen nach Absatz 1 ausgerichtete Funktionsweise erforderlichen Anforde-
rungen an den Einbau, den Betrieb und die Wartung der Anlage festgelegt sein. 
 
(5) Für Kleineinleitungen im Sinne des § 8 in Verbindung mit § 9 Abs. 2 Satz 2 des Abwasserabgabengeset-
zes können die Länder abweichende Anforderungen festlegen, wenn ein Anschluss an eine öffentliche Ab-
wasseranlage in naher Zukunft zu erwarten ist. 
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